
R+V-BETRIEBS- UND BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Leistungsübersicht 
für das freiberufliche Heilnebengewerbe

Deckungsinhalte Heilnebengewerbe 

Kfz einschließlich Arbeitsmaschinen
(nicht zulassungs- und versicherungspflichtig)
›	� Hub- und Gabelstapler bis 20 km/h ∙

Beauftragung fremder Unternehmen ∙

Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht ∙

Bearbeitungsschäden
›	� Ersatzleistung für sonstige Schäden 500.000 EUR/2-fach, SB 250 EUR ∙

Leitungsschäden
›	Ersatzleistung 3.000.000 EUR/2-fach ∙

Be- und Entladeschäden ∙
Mietsachschäden an Gebäuden/Räumen 
anlässlich von Geschäftsreisen ∙

Abwasserschäden ∙

Gebrauch fremder versicherungspflichtiger Hub-/Gabelstapler
›	Ersatzleistung 3.000.000 EUR/2-fach ∙

Schlüsselrisiko
›	500.000 EUR/2-fach, SB 250 EUR ∙

Abhandenkommen fremder Sachen aufgrund Störungen von Gefahrenmeldesystemen
›	Ersatzleistung 500.000 EUR/2-fach, SB 500 EUR ∙

Aktive Werklohnklage ∙

Internet-Haftpflicht ∙

Personen- und Sachschäden wegen Sachmängeln infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften ∙

Ansprüche nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ∙

Umwelthaftpflicht-Basis- und -Regressversicherung ∙

Umweltschadensbasisversicherung
›	Basis-, Regress- und Produktrisiko
›	Zusatzbaustein 1
›	Zusatzbaustein 1 + 2

∙
∙
˚

Privathaftpflicht (subsidiär)
Hundehalterhaftpflicht (subsidiär)
Erweiterte Privathaftpflicht

∙
˚
˚

∙  versichert	 ˚  optionaler Einschluss/konstellationsabhängig

Diese Leistungsübersicht ersetzt nicht die Bedingungen und ist somit kein Bestandteil des Versicherungsvertrages.  
Der Versicherungsschutz ergibt sich aus dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen.



R+V Allgemeine Versicherung AG
Informationen erhalten Sie in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion  
der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon 0800 533-1112 (kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen) und unter www.ruv.de

Die Verkaufsinformation dient der Information und kann von dem gewählten Deckungsumfang abweichen. 

Der für den Vertrag geltende Deckungsumfang wird abschließend im Antrag, im Versicherungsschein und in den dem Vertrag zugrunde  
liegenden Versicherungsbedingungen festgelegt. Die Verkaufsinformation ist kein Vertragsbestandteil.
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Zusätzliche Deckungsinhalte bei Heilnebenberufen

Mietsachschäden an Gebäuden/Räumen 
durch Feuer, Explosion, Leitungs- und Abwasser
›	Ersatzleistung 1.000.000 EUR/2-fach
›	Ersatzleistung 3.000.000 EUR/2-fach 
Sonstige Mietsachschäden
›	Ersatzleistung 100.000 EUR/2-fach, SB 250 EUR

∙
˚
∙

Freiberufliche Behandlungen und Tätigkeiten 
die aufgrund abgeschlossener und nach gewiesener Ausbildung und ggf. Fortbildung ausgeübt werden dürfen 
unter Verwendung berufsüblicher Apparate und Instrumente

∙

Teilanerkennung/Teilzulassung Heilpraktiker oder sektorale Heilpraktikerzulassung 
im Rahmen der beruflichen Tätigkeit ∙

Praxisvertretungen (vorübergehend) ∙
Beschäftigung eines vorübergehend bestellten Vertreters 
(z. B. bei Urlaub, Erkrankung, Wehrdienstübung) inklusive persönlicher gesetzlicher Haftpflicht dieses Vertreters 
aus einer solchen Vertretungstätigkeit für den Versicherungsnehmer (subsidiär)

∙

Herstellung und Vertrieb von berufsspezifischen Artikeln
bis zu einem jährlichen Umsatz von 30.000 EUR (abhängig von Berufsgruppe) ∙

Tätigkeit außerhalb der Praxis auf eigene Rechnung 
anlässlich von Hausbesuchen, in Pflege- und Therapieeinrichtungen ∙

Gutachterliche und beratende Tätigkeit
im Zusammenhang mit der versicherten beruflichen Tätigkeit ∙

Eingebrachte Sachen der Patienten (Patientenhabe)
Gesetzliche Haftpflicht aus Entwendung und Abhandenkommen der von Patienten eingebrachten Sachen und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden
›	Ersatzleistung 5.000 EUR/Tag, 75.000 EUR/Jahr ∙
Auslandsschäden
›	� aus der Ausübung der beruflichen Tätigkeit im Inland, soweit sich die zu behandelnde Person zum Zeitpunkt 

der Konsultation im Inland aufgehalten hat
›	� Erste-Hilfe-Leistungen bei Unglücksfällen im Ausland

∙

∙  versichert	 ˚  optionaler Einschluss/konstellationsabhängig

Diese Leistungsübersicht ersetzt nicht die Bedingungen und ist somit kein Bestandteil des Versicherungsvertrages.  
Der Versicherungsschutz ergibt sich aus dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen.


